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EU-/EWR-/Schweizer Staatsangehörige 

◦ „Anmeldebescheinigung“

– unbefristete Gültigkeit

– → “Bescheinigung des Daueraufenthalts“

◦ Familienangehörige*: „Aufenthaltskarte“

– gültig: 5 Jahre

– → „Daueraufenthaltskarte“ (10 Jahre gültig)

◦ Antragstellung binnen 4 Monaten ab Einreise

– Aufenthalt über 3 Monate

*Staatsbürger ohne Staatsangehörigkeit eines EU-/EWR-Landes oder der Schweiz



Drittstaatsangehörige* I

Aufenthalt bis zu 6 Monate

◦ visumfreier Aufenthalt

– 90 Tage in 180 Tagen (Ein- und Ausreisetag zählen mit)
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/visa-calculator_en

– Berechtigung zur Inlandsantragstellung

– keine Erwerbstätigkeit

◦ Altverträge (Einfallprüfung)

◦ Gastvortragende (Vertrag max. 7 Tage)

*Staatsbürger ohne Staatsangehörigkeit eines EU-/EWR-Landes oder der Schweiz



Drittstaatsangehörige* II

◦ Visum C (bis 90 Tage) oder Visum D (91 Tage bis 6 Monate)

– Antragstellung grundsätzlich im Wohnsitzstaat
Ausnahme: nationales Visum bzw. Aufenthaltstitel eines anderen 
Schengenstaates

• ÖGK München (Deutschland) 

• ÖB Bratislava (Slowakei) 

• ÖB Ljubljana (Slowenien)

◦ Erwerbstätigkeit: mit dem Zusatz „Erwerb“

◦ Achtung:

– keine Verlängerung von Visa

– keine Beantragung von Visa in Österreich

*Staatsbürger ohne Staatsangehörigkeit eines EU-/EWR-Landes oder der Schweiz



Drittstaatsangehörige* III

Aufenthalt ab 6 Monate

◦ „Aufenthaltsbewilligung – Student“

◦ „Niederlassungsbewilligung – Forscher“

◦ „Niederlassungsbewilligung – Sonderfälle unselbständiger Erwerbstätigkeit“

◦ „Rot-Weiß-Rot – Karte“

◦ „Blaue Karte EU“

*Staatsbürger ohne Staatsangehörigkeit eines EU-/EWR-Landes oder der Schweiz



Drittstaatsangehörige* IV

Antragstellung zuständige österreichische Botschaft

Ausnahmen:

– visumfreie Einreise und Aufenthalt 

– Niederlassungsbewilligung „Forscher“ und deren Familienangehörige

– in Einzelfällen nach Einreise mit einem Visum für andere Zwecke 
(Einzelfallentscheidung)

Achtung:

 Aufenthaltsdauer Visum/Visumfreiheit

Verlängerung: 3 Monate vor Gültigkeitsende

Notvignette: max. 3 Monate

*Staatsbürger ohne Staatsangehörigkeit eines EU-/EWR-Landes oder der Schweiz



Aufenthaltsbewilligung – Student I
Voraussetzung

◦ Ordentliches Studium an (Privat-)Universität, Fachhochschule, 
Pädagogischen Hochschule 

◦ Außerordentliches Studium (z.B. Vorstudienlehrgang, Universitäts-/FH-/ 
Hochschullehrgang mit mindestens 40 ECTS, Nostrifizierung)

Nach Studienabschluss:

◦ Verlängerung: für eine die Berufsausübung gesetzlich verpflichtende 
fachliche Ausbildung (Gerichtsjahr, Aspirantenjahr, …)

◦ Verlängerung: für 12 Monate zum Zweck der Arbeitssuche bzw. 
Unternehmensgründung



Aufenthaltsbewilligung – Student II

◦ Gültigkeit: 12 Monate (bzw. 2 Jahre iZm Studienprogramm mit 
Mobilitäten)

◦ Bearbeitungsdauer: 90 Tage

◦ Erwerbstätigkeit: Beschäftigungsbewilligung (AMS)

Ausnahmen (z.B.)

– wissenschaftliche Tätigkeit

– selbstständige Erwerbstätigkeit



Aufenthaltsbewilligung – Student III

◦ Bestätigung über positiven akademischen Fortschritt der/des 
akademischen Betreuerin/Betreuers

◦ Studienabschluss?

– Rot-Weiß-Rot – Karte

– Niederlassungsbewilligung – Forscher

– Blaue Karte EU

– Familienangehöriger



Mobilität innerhalb der EU – Student I

◦ gültiger Aufenthaltstitel „Student“ eines anderen EU-Mitgliedsstaates*

◦ Unions- oder multilateralen Programm mit Mobilitätsmaßnahmen 

oder

Vereinbarung zwischen zwei oder mehreren Hochschuleinrichtungen

◦ Aufenthalt bis zu 360 Tage

*ausgenommen Dänemark und Irland



Mobilität innerhalb der EU – Student II

◦ Erwerbstätigkeit: Beschäftigungsbewilligung

Sonderfall „Erasmus+ Praktikum“: 

– keine Beschäftigungsbewilligung

– keine Anzeigebestätigung

◦ Familienangehörige können an der Mobilität nicht abgeleitet teilnehmen



Studenten aus 
Drittstaaten*

Student/in
• mit Zulassungsbescheid österr. 

Hochschule
• keine Teilnahme an 

Mobilitätsprogramm oder 
Vereinbarung zwischen zwei 
Hochschulen

Student/in
• mit Zulassungsbescheid österr. 

Hochschule
• zum Einreisezeitpunkt Teilnahme 

an Mobilitätsprogramm oder 
Hochschulvereinbarung vorhanden

• kein gültiger Aufenthaltstitel 
"Student" eines anderen EU-
Mitgliedsstaates

Aufenthalt bis 
max. 6 Monate

Aufenthalt bis max. 
6 Monate

Visum C oder D
Visum C oder

Visum D 

Aufenthaltsbe-
willigung –

Student (max. 
12 Monate)

Aufenthalt über
6 Monate

Visumfreie 
Einreise 

Aufenthaltsbe-
willigung –

Student 
(für 2 Jahre)

Student/in
• zum Einreisezeitpunkt  Teilnahme an 

Mobilitätsprogramm oder 
Hochschulvereinbarung

• gültiger Aufenthaltstitel "Student" 
eines anderen EU-Mitgliedsstaates 
(ausgenommen Dänemark und 
Irland) 

• Aufenthalt max. 360 Tage

Aufenthalt über
6 Monate

Visum C oder
Visum D 

*Staatsbürger ohne Staatsangehörigkeit eines EU-/EWR-Landes oder der Schweiz



Niederlassungsbewilligung – Forscher I

Voraussetzungen

◦ wissenschaftliche Tätigkeit

◦ Aufnahmevereinbarung

◦ Forschungseinrichtung

◦ Doktorgrad/PhD oder Hochschulabschluss, der Zugang zu Doktorats-/PhD-
Programmen ermöglicht



Niederlassungsbewilligung – Forscher II
Inlandsantragstellung

◦ visumfreie Einreise bzw. mit einem Visum
→ Aufnahme Erwerbstätigkeit ab Ausstellung „NB – Forscher“

◦ Einreise mit Visum „Erwerb“
→ Aufnahme Erwerbstätigkeit sofort

◦ Familienangehörige

Ausstellungsdauer: Dauer Aufnahmevereinbarung + 3 Monate 
(maximal 2 Jahre)

Bearbeitungsdauer: 8 Wochen ab Antragstellung



Niederlassungsbewilligung – Forscher III

Deutschkenntnisse: nicht erforderlich

Familienangehörige: Rot-Weiß-Rot – Karte plus

Nach Projektabschluss? 

Verlängerung für 12 Monate zum Zweck der Jobsuche oder 
Unternehmensgründung

Wechsel auf: 

 „Niederlassungsbewilligung – Forscher“ 

 „Rot-Weiß-Rot – Karte“

 „Blaue Karte EU“ 

 Aufenthaltstitel als Familienangehöriger



Mobilität innerhalb der EU – Forscher I

Voraussetzungen

◦ gültiger Aufenthaltstitel „Forscher“ eines anderen EU-Mitgliedstaates*

◦ Forschungstätigkeit 

Aufenthalt bis zu 180 Tage (innerhalb von 360 Tagen)

◦ kein Visum erforderlich

◦ gilt auch für Familienangehörige*

* ausgenommen Dänemark und Irland



Mobilität innerhalb der EU – Forscher II

Aufenthalt über 180 Tage 

◦ „Aufenthaltsbewilligung – Forscher-Mobilität“

◦ Aufnahmevereinbarung

◦ Gültigkeitsdauer

– Dauer der Forschungstätigkeit in Österreich bzw. 

– bis Gültigkeitsende Aufenthaltstitel „Forscher“ des anderen EU-
Mitgliedstaates* 

– aber maximal 2 Jahre

◦ Familienangehörige: „Aufenthaltsbewilligung – Familiengemeinschaft“

◦ Bearbeitungsdauer: 8 Wochen

* ausgenommen Dänemark und Irland



Forscher ohne Aufnahmevereinbarung

◦ Niederlassungsbewilligung – Sonderfälle unselbständiger Erwerbstätigkeit

– Wissenschaftliche Tätigkeit in Forschung und Lehre

◦ Rot-Weiß-Rot - Karte

– Studienabsolventen 

– besonders Hochqualifizierte

◦ Blaue Karte EU



* Staatsbürger ohne Staatsangehörigkeit eines EU-/EWR-Landes oder der Schweiz
** ausgenommen Dänemark und Irland
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